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Akkreditierungsbericht 

Studiengang: Wirtschaftsingenieurwesen (Technik-

Management)  

 

 

Abschluss Bachelor of Engineering 

Studiendauer 7 Semester 

Studienform Vollzeit 

Fakultät Technologie und Management 

Aufnahme des Studienbetriebs 2005 

 

Peer-Review am 

 

02.05.2016 

Akkreditierung am 11.05.2017 

Akkreditierung bis 10.05.2022 

Auflagen 7  

Auflagenerfüllungsfrist 28.02.2018 sowie 17.05.2018 (Auflage 6) 

Stand der Auflagenerfüllung Auflagen 1, (2), 3, 4, 5, 7 erfüllt 
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1  Gutachterinnen und Gutachter des Peer-Reviews 

Josef Pfeffer 

 
Vertreter der  

Berufspraxis 

 

Ehrensenator der Hochschule 

Ravensburg-Weingarten 

ehem. Vorstand BROSA AG 

ehem. Geschäftsführer RAFI 

GmbH & Co. KG 

Dr. Sönke Voss 

 

Referent für Industrie, Technolo-

gie und Innovation 

IHK Bodensee-Oberschwaben 

Prof. Dr. Nils Högsdal 

Externer Vertreter der 

Wissenschaft 

 

Professor der Lehrgebiete  

Corporate Finance und  

Entrepreneurship an der Hoch-

schule der Medien Stuttgart 

(HDM) 

Prof. Dr. Theresia Simon 

Prorektorin für Studium, 

Lehre und Qualitäts-

management 

 

 

 

 

Hochschule  

Ravensburg-Weingarten 

 

Prof. Dr. Nils Hagen 
Dekan der Fakultät Tech-

nologie und Manaagement 

Prof. Dr. Heidi Reichle 
Vertreterin der  

Nachbarfakultät 

Prof. Dr. Wolfgang  

Engelhardt  

Vertreter der  

Gleichstellungskommission 

Armin Kreck 

 

 

Vertreter der  

Studierendenschaft 

Studierender Wirt-

schaftsinformatik PLUS 

(Master) 

 

2 Profil des Studiengangs 

Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen (Technik-Management) hieß zum 

Zeitpunkt der Begutachtung noch Technik-Management und wurde später umbenannt, 

um den Kern des Studiums deutlicher werden zu lassen. Er umfasst 210 ECTS in insg. 7 

Semester, davon ein Praxissemester.  

Zur Profilbildung stehen den Studierenden ein Angebot an Wahlpflichtmodulen aus den 

Themenschwerpunkten „Technik“ und „Management“ sowie ein Angebot an individuellen 

Wahlmodulen zur Verfügung. 
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Im Grundstudium (Semester 1–3) durchlaufen die Studierenden natur- und ingenieurwis-

senschaftliche sowie betriebswirtschaftliche Grundlagenfächer. Zudem wird Englisch als 

Basisfremdsprache für das Geschäftsleben intensiviert. Im Hauptstudium bauen die Stu-

dierenden ihre Kompetenzen in den Themenschwerpunkten Betriebswirtschaft und Ma-

nagement aus. Dabei werden die Anforderungen regionaler Arbeitgeber besonders be-

rücksichtigt, z. B. technischer Vertrieb, Einkauf, Supply Chain Management, Qualitätsma-

nagement und Produktionssteuerung. Das Praxissemester wird berufsqualifizierend ver-

standen, neben einem Wissenstransfer werden insbesondere auch die sozialen und me-

thodischen Kompetenzen geschult. 

Eingesetzt werden Wirtschaftsingenieurinnen und -ingenieure beispielsweise als Projekt-

manager/-innen oder Qualitätsmanager/-innen. Sie arbeiten ebenso im Controlling, im 

technischen Einkauf oder im (technischen) Vertrieb – national und international. 

 

3 Zusammenfassende Beurteilung durch die Gutachtergruppe 

3.1 SWOT-Analyse 

Eine große Chance für den Studiengang ist die Internationalisierung des Geschäftslebens 

und korrespondierend hierzu die Bemühung des Studiengangs, mehr Lehrveranstaltun-

gen in Englisch anzubieten. Auch die zu beobachtende Zunahme an neuen technologie- 

und servicebasierten Geschäftsmodellen sowie der zunehmende Bedarf an technologi-

scher Interdisziplinarität sind als Chancen für die Positionierung des Studiengangs im 

Bildungsmarkt zu nennen.  

 

Die zu erwartende allgemeine Entwicklung der Bewerberlage schätzen die Gutachterinnen 

und Gutachter demgegenüber als die Wettbewerbsposition gefährdend ein. Auch die 

hochschuleigenen Studiengänge könnten dem Studiengang Konkurrenz machen. Ein wei-

teres Risiko ist die starke regionalisierte Nachfrage von Unternehmen nach Absolventin-

nen und Absolventen. 

 

Die Gutachtergruppe sieht das klare ingenieurwissenschaftliche Profil ebenso als Stärke 

des Studiengangs an wie die gute Studierbarkeit und die hohe Zufriedenheit der Studie-

renden. Positiv hervorgehoben werden in diesem Zusammenhang auch die gute Kommu-

nikation mit den Studierenden und deren Betreuung. Auch die technologische Interdiszip-

linarität ist eine klare Stärke des Studiengangs.  

 

Aufgrund häufiger SPO-Änderungen wird die geringe Kontinuität der SPOs bemängelt. 

Auch der fehlende Markenkern in der Außensicht, der hohe Anteil an klassischen Lehr-
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/Lern- und Prüfungsformen sowie die schwache Repräsentation der Digitalisierung wer-

den als Schwächen angeführt. 

 

3.2 Erfüllung der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen  

Die Gutachtergruppe sieht die Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen1, so-

weit für den Studiengang relevant, mit Ausnahme von 2.2, 2.3, 2.8 und 2.9 als erfüllt an:  

 

Kriterium Status Bemerkungen 

2.1 Qualifikationsziele des Studiengangs-

konzeptes 

erfüllt  

2.2 Konzeptionelle Einordnung des Studi-

engangs in das Studiensystem 

Der Studiengang entspricht 

(1) den Anforderungen des Qualifikations-

rahmens für deutsche Hochschulab-

schlüsse vom 21.04.2005 in der jeweils 

gültigen Fassung, 

(2) den Anforderungen der Ländergemein-

samen Strukturvorgaben für die Ak-

kreditierung von Bachelor- und Master-

studiengängen vom 10.10.2003 in der 

jeweils gültigen Fassung, 

(3) landesspezifischen Strukturvorgaben 

für die Akkreditierung von Bachelor- 

und Masterstudiengängen, 

(4) der verbindlichen Auslegung und Zu-

sammenfassung von (1) bis (3) durch 

den Akkreditierungsrat 

nicht er-

füllt 

Die Gutachtergruppe macht 

zur Auflage die allgemeinen 

Regelungen des studien-

gangsspezifischen Teils des 

SPO-Entwurfs akkreditie-

rungskonform zu gestalten. 

2.3 Studiengangskonzept 

Das Studiengangskonzept umfasst die Ver-

mittlung von Fachwissen und fachübergreifen-

dem Wissen sowie von fachlichen, methodi-

schen und generischen Kompetenzen. 

Es ist in der Kombination der einzelnen Modu-

le stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifi-

kationsziele aufgebaut und sieht adäquate 

Lehr- und Lernformen vor. Ggf. vorgesehene 

Praxisanteile werden so ausgestaltet, dass 

Leistungspunkte (ECTS) erworben werden 

können. 

nicht er-

füllt 

Die Gutachtergruppe emp-

fiehlt  

 eine einführende 

Veranstaltung, die 

den fachlichen Zu-

sammenhang der 

Studiengangsmodule 

verdeutlicht, 

 Megatrends, insbe-

sondere die Digitali-

sierung, ins Curricu-

lum aufzunehmen, 

                                                           
1
 Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung. Beschluss des Akkreditie-

rungsrates vom 08.12.2009, zuletzt geändert am 20.02.2013, S. 11-13. 
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Es legt die Zugangsvoraussetzungen und ggf. 

ein adäquates Auswahlverfahren fest sowie 

Anerkennungsregeln für an anderen Hoch-

schulen erbrachte Leistungen gemäß der Lis-

sabon Konvention und außerhochschulisch 

erbrachte Leistungen. Dabei werden Regelun-

gen zum Nachteilsausgleich für Studierende 

mit Behinderung getroffen. Ggf. vorgesehene 

Mobilitätsfenster werden curricular eingebun-

den.  

Die Studienorganisation gewährleistet die Um-

setzung des Studiengangskonzeptes. 

 den „Technischen 

Vertrieb“ und den 

„Technischen Ein-

kauf“ als Pflichtmo-

dul anstelle eines 

Wahlmoduls festzu-

legen. Eine zweite 

Möglichkeit wäre, 

die Vertriebsthemen 

und das Beschaf-

fungsmarketing in 

das Modul „Marktbe-

arbeitung“ zu integ-

rieren. 

Zur Auflage wird gemacht, 

geeignete fachspezifische 

Rechtsgrundlagen (Ver-

tragsrecht, Produktsicher-

heit, Haftung, IPR) in das 

Modul „Rechtliche Grundla-

gen“ zu integrieren. 

 

2.4 Studierbarkeit erfüllt  

2.5 Prüfungssystem erfüllt  

2.6 Studiengangsbezogene Kooperatio-

nen 

nicht rele-

vant 

 

2.7 Ausstattung erfüllt  

2.8 Transparenz und Dokumentation 

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanfor-

derungen und Zugangsvoraussetzungen ein-

schließlich der Nachteilsausgleichsregelungen 

für Studierende mit Behinderung sind doku-

mentiert und veröffentlicht. 

nicht er-

füllt 

Die Gutachtergruppe ma-

chen zur Auflage,  

 die Behandlung von 

Nachhaltigkeits- und 

Ethikfragen in den 

Modulbeschreibun-

gen zu verankern, 

 die Kompetenzziele, 

die Lehr- und Lern-

methoden sowie die 

Fachinhalte in den 

Modulhandbüchern 

deutlich zu konkreti-

sieren, 

 die Prüfungsformen 

in der Modulbe-

schreibung an den 

SPO-Entwurf anzu-

passen, 

 Literaturangaben in 
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die Modulbeschrei-

bungen einzubinden. 

 

2.9 Qualitätssicherung und Weiterent-

wicklung 

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitäts-

managements werden bei den Weiterentwick-

lungen des Studienganges berücksichtigt. Da-

bei berücksichtigt die Hochschule Evaluations-

ergebnisse, Untersuchungen der studenti-

schen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs 

und des Absolventenverbleibs. 

z.T. nicht-

erfüllt 

Die Gutachtergruppe macht 

dem Studiengang zur Auf-

lage, den Studiengangsbe-

richt zu konkretisieren (Da-

ten und Fakten unter Nut-

zung und Interpretation der 

Kennzahlen). 

Die Gutachtergruppe emp-

fiehlt, die Lehr- und Lern-

formen sowie den tatsäch-

lich erbrachten Workload 

auf Semesterbasis zu über-

prüfen. 

2.10 Studiengänge mit besonderem Pro-

filanspruch 

nicht rele-

vant 

 

2.11 Geschlechtergerechtigkeit und 

Chancengleichheit 

erfüllt  

 

3.3 Empfehlungen der Gutachtergruppe 

Die Gutachtergruppe empfiehlt eine einführende Veranstaltung, die den fachlichen Zu-

sammenhang der Studiengangsmodule verdeutlicht. Megatrends, insbesondere die Digi-

talisierung sollten ins Curriculum aufgenommen werden. Es wird zudem empfohlen, die 

Lehr- und Lernformen zu überprüfen und den tatsächlich erbrachten Workload auf Se-

mesterbasis. Eine Empfehlung ist auch, den Technischen Vertrieb und den Technischen 

Einkauf als Pflicht- anstatt als Wahlmodul festzulegen oder die Vertriebsthemen und das 

Beschaffungsmarketing in das Modul „Marktbearbeitung“ zu integrieren. 

 

3.4 Auflagen aus Sicht der Gutachtergruppe 

Die Gutachterinnen und Gutachter machen dem Studiengang 7 Auflagen.  

(1) So müssen die Kompetenzziele, die Lehr- und Lernformen sowie die Fachinhalte in 

den Modulhandbüchern deutlich konkretisiert werden. 

(2) Die Prüfungsformen in der Modulbeschreibung müssen an den SPO-Entwurf ange-

passt werden. 

(3) Eine weitere Auflage ist, Literaturangaben in die Modulbeschreibungen einzubinden. 

(4) Die Behandlung von Nachhaltigkeits- und Ethikfragen muss in den Modulbeschreibun-

gen verankert werden. 
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(5) Zudem muss der Studiengangsbericht konkretisiert werden (Daten und Fakten unter 

Nutzung und Interpretation der Kennzahlen). 

(6) In das Modul „Rechtliche Grundlagen“ müssen geeignete fachspezifische Rechts-

grundlagen (Vertragsrecht, Produktsicherheit, Haftung, IPR) integriert werden. 

(7) Der allgemeine Teil des studiengangsspezifischen SPO-Entwurfs muss akkreditie-

rungskonform gestaltet werden. 

 

4 Interne Akkreditierung des Studiengangs 

Der Senat hat sich dem Votum der Gutachtergruppe angeschlossen. Alle Empfehlungen 

(3.3) und Auflagen (3.4) werden übernommen. Der Senat hat den Studiengang unter 

dem Vorbehalt der Erfüllung aller unter 3.4 genannten Auflagen am 11.05.2017 akkredi-

tiert. 

Der Senat hat die Erfüllung der Auflagen 1, 3, 4, 5, 7 am 12.04.2018 festgestellt. Auflage 

2 ist redaktioneller Art und wird in Absprache zwischen Porektorat und Dekan noch geän-

dert. Auflage 6 soll bis am 17.05.2018 nachgewiesen werden. 

 

5 Umgang des Studiengangs mit den Empfehlungen und Auflagen 

Die Studiengangsverantwortlichen wollen die Empfehlungen aufgreifen und als Diskussi-

onsgrundlage ins Gespräch bringen.  

Der allgemeine Passus der SPO des Studiengangs soll akkreditierungskonform gestaltet 

werden und die bemängelten Modulbeschreibungen anhand der Auflagen überarbeitet 

werden. Ebenso soll der Studiengangsbericht konkretisiert werden. 

 

Nachtrag (12.04.2018): 

Die genannten Punkte wurden fristgerecht umgesetzt. 


